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Erwägungen

E. 1.1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann u.a. die Verletzung von
Bundesrecht gerügt werden ( Art. 95 lit. a BGG ). Die Feststellung des Sachverhalts kann
nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im
Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des
Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Das Bundesgericht legt seinem
Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG
). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder
ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne
von Art. 95 BGG beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 1.2
Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Indes
prüft es, unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungspflicht der Beschwerde (vgl.
Art. 42 Abs. 1 BGG ), grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die
rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind ( BGE 141 V 234 E. 1 S. 236).

E. 2.1
Streitig und zu prüfen ist, ob das kantonale Gericht Bundesrecht verletzte, indem es den
Anspruch des Beschwerdeführers auf berufliche Massnahmen (im Sinne der Umschulung
nach Art. 17 IVG ) verneint hat.

E. 2.2
Die für die Beurteilung der Streitsache massgeblichen rechtlichen Grundlagen wurden im
angefochtenen Entscheid zutreffend wiedergegeben. Darauf wird verwiesen ( Art. 109 Abs.
3 Satz 2 BGG ). Hervorzuheben ist insbesondere, dass der Anspruch auf berufliche
Massnahmen im Sinne einer Umschulung eine Mindesterwerbseinbusse von rund 20 % in
den für die versicherte Person ohne zusätzliche Ausbildung offen stehenden, noch
zumutbaren Erwerbstätigkeiten voraussetzt ( BGE 130 V 488 E. 4.2 S. 489 f.; 124 V 108 E.
2 S. 109 ff.); hievon kann namentlich bei jungen Versicherten mit entsprechend langer
verbleibender Aktivitätsdauer abgewichen werden, wenn es sich bei den ohne Umschulung
zumutbaren angepassten Tätigkeiten um unqualifizierte Hilfsarbeiten handelt, die im
Vergleich zur erlernten Tätigkeit qualitativ nicht als annähernd gleichwertig bezeichnet
werden können ( BGE 124 V 108 E. 3c S. 112; Urteile 8C_808/2017 vom 11. Januar 2018
E. 3 und 8C_559/2014 vom 29. Oktober 2014 E. 3, je mit Hinweisen).

E. 3.1
Die Vorinstanz ist auf der Basis der medizinischen Aktenlage zum Ergebnis gelangt, die
gesundheitlichen Einschränkungen des Beschwerdeführers liessen es nicht zu, dass er



seinen erlernten Beruf als Sanitärinstallateur weiterhin ausübe. Demgegenüber seien keine
Gründe ersichtlich, weshalb ihm körperlich leichte bis wechselbelastende Tätigkeiten wie
etwa diejenige in der Reisebranche unzumutbar sein sollten. Es könne daher davon
ausgegangen werden, dass dem Versicherten auf Grund seiner langjährigen
Berufserfahrung in Verbindung mit dem Erwerb des Handelsdiploms im Reisesektor
zahlreiche vollzeitige Beschäftigungen auf dem freien Arbeitsmarkt offen stünden. In
Bezug auf die erwerblichen Auswirkungen der festgestellten Leistungsminderung sei - so
das kantonale Gericht im Weiteren - einem tabellarisch ermittelten Valideneinkommen von
Fr. 74'294.- ein Invalidenverdienst von Fr. 69'848.- respektive Fr. 65'000.-
gegenüberzustellen, woraus ein Invaliditätsgrad von 6 % bzw. 13 % resultiere. Dieser liege
erheblich unter den für den Umschulungsanspruch grundsätzlich erforderlichen rund 20 %,
sodass ein solcher zu verneinen sei. Davon sei trotz der noch langen Aktivitätsdauer des
1995 geborenen Beschwerdeführers nicht abzuweichen, denn bei der auch ohne
Umschulung zumutbaren Verweistätigkeit in der Reisebranche könne nicht von einer
unqualifizierten Hilfsarbeit gesprochen werden.

E. 3.2
Die Vorbringen in der Beschwerde vermögen an diesen vorinstanzlichen
Schlussfolgerungen nichts zu ändern, zumal sie sich im Wesentlichen in einer
Wiederholung der bereits im kantonalen Beschwerdeverfahren erhobenen und entkräfteten
Rügen erschöpfen. So handelt es sich bei den Tätigkeiten, auf die der Versicherte seitens
der Vorinstanz verwiesen wird, entgegen seiner Darstellung nicht um unqualifizierte
Hilfsarbeiten. Vielmehr stehen ihm auf Grund seiner langjährigen Berufserfahrung im
Unternehmen seines Vaters und im Bauwesen sowie des 2016 erworbenen Handelsdiploms
qualitativ anspruchsvolle Vollzeitbeschäftigungen sowohl im touristischen wie auch etwa
im kaufmännischen Bereich eines Handwerkbetriebs offen. Diese ermöglichen es ihm, sich
auch in finanzieller Hinsicht - wie die Einkommensvergleichsgrössen belegen - in einem
mit Blick auf seinen angestammten Beruf als Sanitärinstallateur mit eidgenössischem
Fähigkeitszeugnis, welcher eine vierjährige Lehre mit praktischer Ausbildung und Besuch
einer Berufsfachschule voraussetzt, zumindest annähernd gleichwertigen Wirkungsfeld
einbringen zu können. Fehl geht der Beschwerdeführer mit seiner Annahme, erst mit der
angestrebten Umschulung zum technischen Kaufmann sei längerfristig von einer im
Vergleich zum erlernten Beruf äquivalenten und (invaliditätsbedingt) geeigneten Tätigkeit
auszugehen. Insbesondere verkennt er, dass sich das Kriterium der annähernden
Gleichwertigkeit der durch eine Umschulung vermittelten neuen Betätigungsoption nicht in
erster Linie auf das Ausbildungsniveau als solches bezieht, sondern auf die nach erfolgter
Eingliederung zu erwartende Verdienstmöglichkeit (Urteile 9C_244/2010 vom 5. August
2010 E. 3.1, 9C_644/2008 vom 12. Dezember 2008 E. 3, I 731/03 vom 21. April 2004 E. 1
und I 537/03 vom 16. Dezember 2003 E. 5.2; ferner Silvia Bucher, Eingliederungsrecht der
Invalidenversicherung, 2011, S. 359 unten f. Rz. 731). Ein entsprechendes Niveau ist, wie
vorstehend aufgezeigt, hier bereits im Rahmen des ohne Umschulungsvorkehren beruflich
noch Zumutbaren erreichbar. Auch unter Berücksichtigung des jungen Lebensalters des
Beschwerdeführers und der damit verbleibenden voraussichtlich langen Aktivitätsdauer
rechtfertigt es sich demnach nicht, vorliegend ausnahmsweise vom Erfordernis der
Mindesterwerbseinbusse von 20 % abzuweichen.

Insgesamt erscheint der Versicherte somit als hinreichend eingegliedert, sodass kein
Bundesrecht verletzt wurde, indem die Vorinstanz einen Anspruch auf



Umschulungsmassnahmen verneint hat.

E. 4.1
Die Beschwerde ist offensichtlich unbegründet, weshalb sie im vereinfachten Verfahren
nach Art. 109 Abs. 2 lit. a BGG ohne Durchführung eines Schriftenwechsels, mit
summarischer Begründung und unter Hinweis auf die Erwägungen im angefochtenen
Entscheid ( Art. 109 Abs. 3 BGG ) erledigt wird.

E. 4.2
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten dem unterliegenden
Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG ).
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